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Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 1964 

Direkte Anfrage, 2015 

Österreich (Ratifikation: 1972) 

Der Ausschuss nimmt die Bemerkungen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Bundesar-

beitskammer (AK), welche mit dem Bericht der Regierung übermittelt wurden, zur Kenntnis.  

Artikel 1 und 2 des Übereinkommens. Aktive Arbeitsmarktmaßnahmen, Bildung und Ausbildung. In 

Bezug auf die Arbeitsmarktpolitik berichtet die Regierung, dass bedeutendes Gewicht darauf gelegt 

werde, den Anteil der erwerbstätigen Frauen und Männern zu steigern. Der Ausschuss nimmt in die-

sem Zusammenhang zur Kenntnis, dass im Jahr 2013 der Anteil der erwerbstätigen Frauen und Män-

nern im Alter von 20 bis 64 Jahren bei 75,5 Prozent lag, und dass das nationale Ziel mit 77 bis 78 Pro-

zent festgesetzt wurde. Er nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass gemäß EUROSTAT die Arbeitslosigkeit 

in Österreich mit 4,9 Prozent im Dezember 2014 und 5,0 Prozent im Dezember 2013 zu den niedrig-

sten im Euroraum zählte. Weiters nimmt er zur Kenntnis, dass die Arbeitslosigkeit im Oktober 2015 

bei 5,6 Prozent lag. Die Regierung fügt an, dass ein wesentlicher Fokus der Arbeitsmarktpolitik auf 

der fortgesetzten Steigerung der Ausbildungsstandards bei der erwerbstätigen Bevölkerung liegt, ins-

besondere bei jenem Teil, der zu den bedeutenden Zielgruppen, wie junge Menschen und ältere Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringen oder veralteten Qualifikationen, zählt. Die AK weist 

in ihren Bemerkungen darauf hin, dass die Arbeitsmarktpolitik in Richtung eines Investitionsansatzes 

verändert und umgeleitet werden sollte, und ergänzt dabei, dass Elemente der aktiven Arbeitsmarkt-

politik, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit geringen Qualifikationen bei der Aneig-

nung formeller Qualifikationen unterstützen, wesentlich ausgeweitet werden sollen. Lohnsubventio-

nen allein führen nicht zur kontinuierlichen Verbesserung der Situation von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern mit geringen Qualifikationen. Die AK ergänzt, dass die Anerkennung und die Nutzung 

von Kenntnissen, die informell oder über die nicht formale Schiene erworben wurden, in Verbindung 

mit Qualifizierungsmaßnahmen zum Zweck der Berufsausbildung, die ebenso formal anerkannt wird, 

systematisch ausgedehnt werden müssen. Die WKÖ gibt an, dass Implacementstiftungen und die 

neuen Pilotprojekte im Rahmen von „AQUA“ (arbeitsplatznahe Qualifizierung) die theoretische mit 

der praktischen Ausbildung in einem Betrieb kombinieren, und dass arbeitslose Personen für konkre-

te Arbeitsplätze, die sonst nicht besetzt werden  können, ausgebildet werden. Die Arbeitsmarkter-

folgsquoten sind weit überdurchschnittlich bei 80 Prozent, in einigen Fällen bis zu 100 Prozent. Die 

WKÖ ergänzt, dass diese Projekte speziell für Personen mit geringen oder keinen Qualifikationen ge-

dacht sind, und dass arbeitsplatznahe Ausbildungen, etwa in Form von Implacementstiftungen der 

neuen „AQUA“-Projekte, bessere Arbeitsmarktaussichten bieten als reine Schulungsmaßnahmen. In 

den letzten Jahren war diese Form der Ausbildung rückläufig, obwohl es sich hierbei um eine billige 

und wirksame Form der Höherqualifizierung von arbeitslosen Personen durch die Mitfinanzierung 

der Betriebe und hohe Vermittlungsquoten für das Arbeitsmarktservice (AMS) handelt. Die WKÖ em-

pfiehlt daher die Weiterentwicklung der arbeitsplatznahen Ausbildung. Der Ausschuss ersucht die 

Regierung, Informationen über die Auswirkungen der Programme und Maßnahmen, die im Bereich 

der Aus- und Weiterbildung ergriffen wurden, und über deren Bezug auf die zukünftigen Beschäfti-

gungsmöglichkeiten zu übermitteln. Er ersucht die Regierung ebenso, weiterhin Informationen über 
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Beschäftigungsmaßnahmen, die auf verletzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie Ge-

ringqualifizierte, Personen mit Behinderungen, Wanderarbeitnehmerinnen und Wanderarbeitneh-

mer, sowie über die Einbeziehung der Sozialpartner bei deren Erarbeitung zu übermitteln.  

Jugendbeschäftigung. Die Regierung gibt an, dass seit 2012 die höchste Priorität auf die Arbeits-

markt- und Beschäftigungspolitik für junge Menschen gesetzt wurde. Der Ausschuss nimmt zur 

Kenntnis, dass die Hälfte der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik in jene unter 25 Jahren inves-

tiert wird; auf diese Weise sind junge Menschen die Hauptnutznießer der Arbeitsmarktunterstüt-

zungsmaßnahmen. Der Ausschuss nimmt die Bemerkungen der AK zur Kenntnis, wonach die Zahl der 

erfassten arbeitslosen jungen Menschen zwischen 2011 und 2013 (von 46.932 auf 51.626) angestie-

gen ist, und dass weitere Maßnahmen geschaffen werden müssen, dass jungen Menschen auf der 

Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten Ausbildungskurse, die bis zum Lehrabschluss durchgehen, an-

geboten werden, um ein Berufsausbildungssystem sicherzustellen, das als Grundlage für das künftige 

Arbeitsleben junger Menschen dient und diesen gute Arbeitsmarktchancen bietet. Der Ausschuss er-

sucht die Regierung, Informationen über die Auswirkungen der Maßnahmen zu übermitteln, die ge-

troffen wurden, um eine dauerhafte Beschäftigung für junge Menschen sicherzustellen.  

Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gemäß EUROSTAT stieg zwischen 2004 und 2012 der 

Anteil der 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigen von 28,8 Prozent auf 43,1 Prozent an. Im Jahr 2013 er-

reichte er 44,9 Prozent; im Vergleich dazu lag der EU-Durchschnitt im gleichen Jahr bei 50,1 Prozent. 

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Steigerung der Beschäftigungsquote unter älteren Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein spezielles Ziel der Politik der Regierung darstellt. Im Ar-

beitsprogramm für 2013 bis 2018 hat die Regierung einen Pfad zur Anhebung der Beschäftigungsquo-

te älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie des faktischen Pensionsantrittsalter definiert, 

nämlich die Steigerung der Beschäftigungsquote von Männern im Alter von 55 bis 59 Jahren auf 74,6 

Prozent im Jahr 2018 (68,1 Prozent im Jahr 2012) und auf 62,9 Prozent bei Frauen der gleichen Al-

tersgruppe (47,9 Prozent im Jahr 2012). Die Zielerreichung wird alle sechs Monate überprüft und es 

werden unverzüglich verbindliche Maßnahmen ergriffen, falls eine signifikante Pfadabweichung auf-

tritt. Der Ausschuss ersucht die Regierung, Informationen über die Auswirkungen ihrer Maßnah-

men der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Bereich älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur 

Verfügung zu stellen. Bitte schließen Sie auch verfügbare Informationen über Maßnahmen an, die 

auf eine höhere Jugendbeschäftigung und auf die Umschulung älterer Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer am Arbeitsmarkt abzielen.  

 


